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Einleitung

Nach dem geltenden Recht können Unternehmen1 nicht bestraft werden. Gegen
sie kann jedoch nach § 30 OWiG eine Unternehmensgeldbuße festgesetzt werden,
wenn einer der in § 30 Abs. 1 Nr. 1–5 OWiG Genannten (im Folgenden bezeichnet
als „Unternehmensmitarbeiter“) eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit begangen
hat. Der Gesetzgeber hat § 30 OWiG seit seiner Schaffung im Jahre 1968 infolge der
wachsenden Bedeutung vonUnternehmen inWirtschaft und Gesellschaft sukzessive
angepasst und erweitert.2 Wenngleich die Vorschrift somit Gegenstand gesetzge-
berischer Aktivität ist, behandelt die Literatur die Norm oftmals nur am Rande der
Diskussion über die Einführung eines Unternehmensstrafrechts.3 Auch die in 2014
präsentierten Reformvorschläge4 des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen
und des Deutschen Instituts für Compliance zu § 30 OWiG sind auf einen Geset-
zesentwurf5 des Landes Nordrhein-Westfalen aus 2013 zurückzuführen, der die
Einführung einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Unternehmen vorsah.

Trotz des rechtspolitischen Scheiterns dieses Gesetzesentwurfs wird die Dis-
kussion über die Einführung eines Unternehmensstrafrechts fortgesetzt. Der 2017 in

1 Die vorliegende Arbeit verwendet einheitlich den Begriff des „Unternehmens“. Eine
Unterscheidung zwischen dem Unternehmen als wirtschaftlicher Einheit auf der einen Seite
und dem sanktionsfähigen Träger des Unternehmens, der eine juristische Person oder rechts-
fähige Personengesellschaft sein kann, auf der anderen Seite erfolgt also nicht.

2 Vgl. die Ausführungen unter: Kapitel 1, C. I.
3 So wird teilweise die Effektivität des § 30 OWiG kritisiert und als Argument für die

Einführung eines Unternehmensstrafrechts angeführt; vgl. etwa: Mittelsdorf, Unternehmens-
strafrecht, S. 19. Andere sehen die Vorschrift – gerade im Hinblick auf die hohe Bußgeldan-
drohung in § 30 Abs. 2 OWiG – wiederum als ausreichend an, um das Unternehmen zur
Verantwortung zu ziehen; vgl. etwa: von Rosen, in: Unternehmensstrafrecht, S. 264 f.; Leipold,
in: ZRP 2013, 34, 34 f.

4 Gemeint sind der „Gesetzgebungsvorschlag für eine Änderung der §§ 30, 130 des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes (OWiG)“ der Fachgruppe Compliance im Bundesverband der
Unternehmensjuristen e.V. und Rechtsanwalt Professor Dr. Werner Beulke aus April 2014,
abrufbar unter: http://www.arbeitsrechtsummit.de/resources/Server/BUJ-Stellungnahmen/BUJ_
Gesetzgebungsvorschlag_OWiG.pdf (letzter Abruf am 20.07.2018), und das „Gesetz zur
Schaffung von Anreizen für Compliance-Maßnahmen in Betrieben und Unternehmen“ des
Deutschen Instituts für Compliance e.V. aus August 2014, abrufbar unter: http://www.dico-ev.
de/wp-content/uploads/2016/10/CompAG_21_07_2014.pdf (letzter Abruf am 20.07.2018).

5 „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von
Unternehmen und sonstigen Verbänden“ des Landes Nordrhein-Westfalen aus November 2013
(VerbStrG-E), abrufbar unter: https://www.justiz.nrw.de/JM/jumiko/beschluesse/2013/herbst
konferenz13/TOP_II_5_Gesetzentwurf.pdf (letzter Abruf am 20.07.2018).
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die Debatte eingebrachte „Kölner Entwurf“6 bezieht sich etwa auf die Sanktionie-
rung von Unternehmen für Straftaten.7 Einen neuen Ansatz verfolgen hingegen die
2018 vorgelegten „Frankfurter Thesen“8, die ein parastrafrechtliches Konzept der
Unternehmensverantwortung vorsehen.9 Als Sanktionen kämen danach eine Un-
ternehmenskorrektur aufGrundlage einerVereinbarung zwischen demUnternehmen
und der zuständigen Verfolgungsbehörde, „Blacklisting“ und monetäre Wieder-
gutmachungen als materieller Schadensausgleich in Betracht.10

Die genannten Reformvorschläge haben gemeinsam, dass sie sich mit der pro-
zessualen Umsetzung ihres jeweiligen Konzepts auseinandersetzen und dabei die
verfahrensrechtliche Stellung des Unternehmens in den Blick nehmen.11 Damit wird
die Tendenz der letzten Jahre fortgesetzt, in denen zunehmend eine Auseinander-
setzung mit prozessualen Fragen der Unternehmenssanktionierung stattgefunden
hat. Zurückzuführen ist diese Entwicklung auch auf den nordrhein-westfälischen
Gesetzesentwurf, welcher konkrete Vorschläge für ein zukünftiges Strafverfah-
rensrecht gegen Unternehmen enthielt.12 So griff die Literatur verschiedene Ver-
fahrensregelungen des Gesetzesentwurfs auf und analysierte sie kritisch.13 Auffällig
ist jedoch, dass eine Einbeziehung des derzeit geltenden Verfahrensrechts, etwa in

6 „Kölner Entwurf eines Verbandssanktionengesetzes“ der Forschungsgruppe an der
Universität zu Köln und einer Expertengruppe aus 2017 (Kölner Entwurf), abrufbar unter:
http://www.verbandsstrafrecht.jura.uni-koeln.de/sites/fg_verbandsstrafrecht/user_upload/Koel
ner_Entwurf_eines_Verbandssanktionengesetzes__2017.pdf (letzter Abruf am 20.07.2018).

7 Der Begriff der Unternehmensstrafe wird allerdings vermieden und durch das neutralere
Wort „Sanktion“ ersetzt; vgl. hierzu die Begründung vonWeigend und Hoven, die den Kölner
Entwurf mitverfasst haben: Weigend/Hoven, in: ZRP 2018, 30, 31.

8 „Unternehmensverantwortung für Unternehmenskriminalität – Frankfurter Thesen“ von
Matthias Jahn, Charlotte Schmitt-Leonardy und Christian Schoop, veröffentlicht in: wistra
2018, 27–31.

9 Nach diesem Modell soll das Unternehmen grundsätzlich für alles verantwortlich sein,
was Teil der Unternehmensmatrix ist oder im Laufe der Zeit wird und einen funktionalen Bezug
zur Unternehmenstätigkeit aufweist. Der konkrete Verantwortungsgrad werde dann auf der
Grundlage eines Folgenverantwortungsdialogs in zwei Stufen zugerechnet; vgl. Jahn/Schmitt-
Leonardy/Schoop, in: wistra 2018, 27, 29 f.; ausführlich auch: Schmitt-Leonardy, Unterneh-
menskriminalität, S. 481 ff.

10 Jahn/Schmitt-Leonardy/Schoop, in: wistra 2018, 27, 31.
11 Vgl. §§ 11–22 Kölner Entwurf (Fn. 6) sowie die sechste Frankfurter These (Fn. 8).
12 Sofern in der Literatur bereits zuvor eine Auseinandersetzung mit strafprozessualen

Fragen erfolgte, bezog sich dieseweniger auf konkrete Einzelregelungen, sondern vielmehr auf
grundsätzliche Überlegungen imHinblick darauf, welche strafprozessualen Garantien in einem
Unternehmensstrafverfahrensrecht gelten müssten; vgl. etwa: Schlüter, Strafbarkeit von Un-
ternehmen, S. 81 ff.; Drope, Strafprozessuale Probleme, S. 146 ff.; Haeusermann, Verband,
S. 175 ff.

13 So etwa: Hamm, in: Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, S. 185 ff.; Fischer/
Hoven, in: ZIS 2015, 32 ff.; Hoven/Wimmer/Schwarz/Schumann, in: NZWiSt 2014, 201 ff.;
Witte/Wagner, in: BB 2014, 643, 647 f. Nur Osterloh setzt sich mit allen vorgeschlagenen
Verfahrensregelungen ausführlich auseinander; vgl. Osterloh, Einführung und Umsetzung
einer Verbandsstrafbarkeit, S. 208 ff.
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Form eines Vergleichs, nicht erfolgte. Ohnehin fehlt es in der Literatur an einer
vertieften Beschäftigung mit dem Verfahren zur Festsetzung einer Unternehmens-
geldbuße nach § 30 OWiG. Die wenigen Monografien, die sich auf die Unterneh-
mensgeldbuße konzentrieren, streifen das Verfahrensrecht lediglich.14 Im Übrigen
beschränken sich die Ausführungen zu den prozessualen Vorgaben für die Festset-
zung einer Unternehmensgeldbuße nach § 30 OWiG auf einzelne Kapitel oder
Kommentierungen.15 Die geringe Beachtung, die das geltende Verfahrensrecht er-
fährt, verwundert angesichts der scheinbaren Schwierigkeiten, die mit der prozes-
sualenUmsetzung einer Unternehmenssanktion einhergehen. Es stellt sich die Frage,
wie die Sanktionierung des Unternehmens nach den bestehenden Verfahrensvor-
schriften gehandhabt wird. Die vorliegende Untersuchung unterzieht das geltende
Verfahrensrecht für Unternehmen daher einer näheren Betrachtung und bewertet es
im Hinblick auf seine Tauglichkeit für die Festsetzung einer Unternehmensgeldbuße
nach § 30 OWiG.

Dies erfordert zunächst eine Auseinandersetzung mit der Rechtsnatur des § 30
OWiG und der dogmatischen Grundlage für die Verantwortlichkeit des Unterneh-
mens nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht. Nur wenn das Konzept, welches der
Unternehmensgeldbuße zugrunde liegt, verstanden wird, können Rückschlüsse für
das Verfahrensrecht gezogen werden. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die
Frage, warum die Bestrafung des Unternehmens einerseits abgelehnt wird, ande-
rerseits aber die Festsetzung einer Geldbuße gegen das Unternehmen möglich ist.
Neben § 30 OWiG werden deshalb auch die Argumente, die im Zuge der Diskussion
über die Einführung eines Unternehmensstrafrechts ausgetauscht werden, be-
leuchtet. Diesen Fragen nach der Verantwortlichkeit des Unternehmens gemäß dem
Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht widmet sich der erste Teil der Arbeit. Davon
sind ebenfalls die straf- und ordnungswidrigkeitenrechtlichen Einziehungsmaß-
nahmen umfasst, die in Bezug auf das Unternehmen angeordnet werden können.

Die weitere Untersuchung nimmt die prozessualen Bestimmungen zur Festset-
zung einer Unternehmensgeldbuße nach § 30 OWiG in den Blick, wobei der
Schwerpunkt auf einer Bestandsaufnahme des geltenden Verfahrensrechts liegt.
Dieses ist in § 30 Abs. 4 OWiG, § 444 StPO und § 88 OWiG geregelt. Aus den
Vorschriften folgt, dass die Geldbuße gegen das Unternehmen entweder in dem
gegen den Unternehmensmitarbeiter geführten Verfahren festgesetzt wird (im Fol-
genden bezeichnet als „einheitliches Verfahren“) oder die Festsetzung losgelöst von
dem Individualverfahren selbstständig erfolgt (im Folgenden bezeichnet als

14 Zu nennen sind hier:Pohl-Sichtermann, Geldbuße gegenVerbände, S. 179 ff. und 213 ff.;
Müller, Stellung der juristischen Person, S. 89 ff. und 101 ff.; Brender, Neuregelung der Ver-
bandstäterschaft, S. 132 ff.

15 Engelhartwidmet denverfahrensrechtlichen Aspekten der Unternehmensgeldbuße einen
eigenen Abschnitt; vgl. Engelhart, Sanktionierung von Unternehmen und Compliance,
S. 444 ff. Im Hinblick auf die Kommentarliteratur zu § 30 OWiG beschreibt nur Rogall das
Verfahren zur Festsetzung einer Unternehmensgeldbuße detaillierter; vgl. KK OWiG-Rogall,
§ 30 OWiG, Rn. 162 ff.
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